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Vereinbarung über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag gem. § 11 Bundesdatenschutzgesetz zwischen …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. ……………………………………. - nachstehend Auftraggeber genannt -



und Sage Software GmbH Emil-von-Behring-Straße 8-14 60439 Frankfurt - nachstehend Auftragnehmer genannt – - nachstehend einzeln oder gemeinsam auch Parteien genannt -



Diese Vereinbarung konkretisiert die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen der Vertragsparteien, die sich aus dem zwischen den Vertragsparteien bestehenden Vertrag bezüglich der Nutzung des Services www.sageone.de resultierenden Auftragsdatenverarbeitung ergeben. Sie findet Anwendung auf alle Tätigkeiten, die mit diesem Vertragsverhältnis (folgend „Hauptvertrag“) in Zusammenhang stehen und bei denen Mitarbeiter des Auftragnehmers oder durch den Auftragnehmer beauftragte Dritte mit personenbezogenen Daten des Auftraggebers in Berührung kommen können. Als solche Tätigkeiten kommen insbesondere ein Remotezugriff auf das Benutzerkonto des Auftraggebers in dem dem Service zugrundeliegenden IT-System und der Umgang mit einem Echtdaten enthaltenden Dump/Backup-Datei in Betracht. Weiterhin fallen hierunter das Hosting der den Service zur Verfügung Front- und Backendsysteme inklusive der Datenbanksysteme sowie die Pflege der Hardwaresysteme auf denen der Service basiert. Die Laufzeit dieser Vereinbarung richtet sich nach der Laufzeit des Hauptvertrages, sie endet, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf mit dem Laufzeitende Hauptvertrages. Hauptverträge im Sinne dieser Vereinbarung sind die Nutzungsverträge für die Angebote „Sage One Lohn & Gehalt“, „Sage One Angebot & Rechnung“ und „Sage One Finanzen & Buchhaltung“ sowie diesbezügliche optionale Hotline & Supportverträge.



§ 1 Definitionen (1) Personenbezogene Daten: Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. (2) Datenverarbeitung im Auftrag: Datenverarbeitung im Auftrag ist die Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Sperrung oder Löschung personenbezogener Daten durch den Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers. (3) Weisung ist die auf einen bestimmten datenschutzmäßigen Umgang (zum Beispiel Anonymisierung, Sperrung, Löschung, Herausgabe) des Auftragnehmers mit personenbezogenen Daten gerichtete schriftliche Anordnung des Auftraggebers. Die Weisungen werden anfänglich durch den Hauptvertrag festgelegt und können vom Auftraggeber danach in schriftlicher Form durch einzelne Weisungen geändert, ergänzt oder ersetzt werden (Einzelweisung). § 2 Anwendungsbereich und Verantwortlichkeit (1) Im Rahmen des Services www.sageone.de wird eine Onlinelösung zur Unterstützung des Kunden bei Angebots- und Rechnungserstellung, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung und Durchführung der Lohnabrechnung erbracht. Die Datenverarbeitung erfolgt durch die Bedienung des Programms durch den



Auftraggeber und wird gemäß den Spezifikationen der Online-Lösung durchgeführt. Einzelheiten der Leistungen und Datenverarbeitung können den Leistungsbeschreibungen entnommen werden, die unter http://www.sageone.de/agb/ eingesehen werden können. Es wird zwischen den Parteien vereinbart, dass die Daten nur in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum verarbeitet werden dürfen. Bei den auf Basis des Hauptvertrages verarbeiteten personenbezogenen Daten handelt es sich um solche, die vom Auftragnehmer für die laufende Angebotserstellung, Rechnungslegung bezüglich seiner Kunden und Finanzbuchhaltung seines Unternehmens sowie Lohnabrechnung und Lohnbuchhaltung bezüglich seiner Mitarbeiter benötigt werden. Je nach genutzten Leistungsumfang und Modulen von Sage One sind alle oder nur einzelne dieser Datenkategorien einschlägig. Der Leistungsumfang ergibt sich aus den Nutzungsverträgen. Der Auftraggeber ist im Rahmen dieses Vertrages für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgesetze, insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung allein verantwortlich („verantwortliche Stelle“ im Sinne des § 3 Abs. 7 BDSG). (2) Aufgrund dieser Verantwortlichkeit kann der Auftraggeber auch während der Laufzeit des Vertrages und nach Beendigung des Vertrages die Berichtigung, Löschung, Sperrung und Herausgabe von Daten für die er verantwortliche Stelle ist verlangen, solange sich solche Daten im Herrschaftsbereich des Auftragnehmers befinden, soweit dem nicht gesetzliche Aufbewahrungspflichten des Auftragnehmers entgegenstehen. (3) Die nach diesem Vertrag den Parteien auferlegten Rechte und Pflichten gelten nur während der Laufzeit des Vertrages und innerhalb dieses Zeitraums nur in den Zeitabschnitten bei denen tatsächlich eine Auftragsdatenverarbeitung durchgeführt wird oder eine vergleichbare Gefahrenlage für personenbezogene Daten, für die der Auftraggeber verantwortliche Stelle ist, gegeben ist. Insbesondere gilt dies während Maßnahmen, die in § 11 Abs 5 BDSG beschrieben sind. § 3 Pflichten des Auftragnehmers (1) Der Auftragnehmer darf Daten nur im Rahmen des Auftrages und der Weisungen des Auftraggebers erheben, verarbeiten oder nutzen. (2) Der Auftragnehmer wird in seinem Verantwortungsbereich die innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Er wird technische und organisatorische Maßnahmen zur angemessenen Sicherung der Daten des Auftraggebers vor Missbrauch und Verlust treffen, die den Forderungen des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 9 BDSG) entsprechen. Dies beinhaltet insbesondere a) Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen die personenbezogenen Daten verarbeitet und genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle), b) zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle), c) dafür Sorge zu tragen, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle), d) dafür Sorge zu tragen, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle), e) dafür Sorge zu tragen, dass nachträglich geprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle), f) dafür Sorge zu tragen, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskontrolle), g) dafür Sorge zu tragen, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind



(Verfügbarkeitskontrolle), h) dafür Sorge zu tragen, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können (Trennungskontrolle). Eine Maßnahme nach b bis d ist insbesondere die Verwendung von dem Stand der Technik entsprechenden Verschlüsselungsverfahren. Eine Darstellung dieser technischen und organisatorischen Maßnahmen wird als Anlage diesem Vertrag beigefügt. (3) Der Auftragnehmer stellt auf Anforderung dem Auftraggeber die für die Übersicht nach § 4g Abs. 2 S. 1 BDSG notwendigen Angaben zur Verfügung. (4) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die mit der Verarbeitung der Daten des Auftraggebers befassten Mitarbeiter gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz (Datengeheimnis) verpflichtet und in die Schutzbestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingewiesen worden sind. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort. (5) Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber die Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten mit. (6) Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich bei schwerwiegenden Störungen des Betriebsablaufes, bei Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder andere Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung der Daten des Auftraggebers. (7) Überlassene Datenträger sowie sämtliche hiervon gefertigten Kopien oder Reproduktionen verbleiben im Eigentum des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat diese sorgfältig zu verwahren, so dass sie Dritten nicht zugänglich sind. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jederzeit Auskünfte zu erteilen, soweit seine Daten und Unterlagen betroffen sind. Anfragen des Auftraggebers zur Auskunfterteilung, die nicht auf einem konkreten Verdacht oder einer Meldung eines Vorfalls nach § 3 Abs 6 beruhen, und somit nur der routinemäßigen Überprüfung dienen, dürfen nur in einem dem Auftragnehmer zumutbarem Umfang und Häufigkeit gestellt werden. Die datenschutzkonforme Vernichtung von Test- und Ausschussmaterial übernimmt der Auftragnehmer auf Grund einer Einzelbeauftragung durch den Auftraggeber. In besonderen, vom Auftraggeber zu bestimmenden Fällen erfolgt eine Aufbewahrung bzw. Übergabe. (8) Die Erfüllung der vorgenannten Pflichten ist vom Auftragnehmer zu kontrollieren und auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. § 4 Pflichten des Auftraggebers (1) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer sind bzgl. der zu verarbeitenden Daten für die Einhaltung der jeweils für sie einschlägigen Datenschutzgesetze verantwortlich. (2) Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn er bei der Prüfung der Auftragsergebnisse Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutzrechtlicher Bestimmungen feststellt. (3) Die Pflicht zur Führung des öffentlichen Verfahrensverzeichnisses (Jedermannverzeichnis) gem. § 4g Abs. 2 S. 2 BDSG liegt beim Auftraggeber. (4) Dem Auftraggeber obliegen die aus § 42a BDSG resultierenden Informationspflichten. (5) Der Auftraggeber legt die Maßnahmen zur Rückgabe der überlassenen Datenträger und/oder Löschung der gespeicherten Daten nach Beendigung des Auftrages vertraglich oder durch Weisung fest. (6) Entstehen nach Vertragsbeendigung zusätzliche Kosten durch die Herausgabe oder Löschung der Daten, so trägt diese der Auftraggeber. (7) Erteilt der Auftraggeber Einzelweisungen, die über den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen, sind die dadurch begründeten Kosten vom Auftraggeber zu tragen.



§ 5 Anfragen Betroffener an den Auftraggeber Ist der Auftraggeber auf Grund geltender Datenschutzgesetze gegenüber einer Einzelperson verpflichtet, Auskünfte zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten dieser Person zu geben, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstützen, diese Informationen bereit zu stellen, vorausgesetzt:  



der Auftraggeber hat den Auftragnehmer hierzu schriftlich aufgefordert und der Auftraggeber erstattet dem Auftragnehmer die durch diese Unterstützung entstandenen Kosten.



§ 6 Kontrollpflichten (1) Der Auftraggeber überzeugt sich vor der Aufnahme der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von den technischen und organisatorischen Maßnahmen des Auftragnehmers und dokumentiert das Ergebnis. Die hierfür erforderlichen Informationen werden dem Auftraggeber gemäß nachfolgendem Absatz zur Verfügung gestellt. (2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf schriftliche Anforderung innerhalb einer angemessenen Frist alle Auskünfte zu geben, die zur Durchführung einer Kontrolle erforderlich sind. (3) Die Häufigkeit der Kontrollen soll, soweit keine Unregelmäßigkeiten im Sinne des § 3 Abs 6 vorliegen, maximal einmal jährlich erfolgen. (4) Der Auftragnehmer ist berechtigt bei einem Auskunftsverlangen auf eine bestehende DatenschutzZertifizierung durch eine zugelassene Stelle zu verweisen. In diesem Fall beschränkt sich die Auskunftspflicht des Auftragnehmers auf die Übersendung oder öffentliche Bekanntgabe der aktuellen Zertifizierungsurkunde.



§ 7 Subunternehmer (1) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass der Auftragnehmer zur Erfüllung seiner vertraglich vereinbarten Leistungen verbundene Unternehmen des Auftragnehmers zur Leistungserfüllung heranzieht bzw. Dritte Unternehmen mit Leistungen unterbeauftragt. (2) Erteilt der Auftragnehmer Aufträge an Unterauftragnehmer, so obliegt es dem Auftragnehmer, seine Pflichten aus diesem Vertrag dem Unterauftragnehmer zu übertragen. Satz 1 gilt insbesondere für Anforderungen an Vertraulichkeit, Datenschutz und Datensicherheit zwischen den Vertragspartnern dieses Vertrages. Hierbei ist der Auftragnehmer insbesondere verpflichtet sicherzustellen, dass bei dem Unterauftragnehmer zumindest die gemäß Anlage zu § 9 BDSG geforderten Vorgaben bezüglich technischer und organisatorischen Maßnahmen eingehalten werden. Dem Auftraggeber sind Kontroll- und Überprüfungsrechte entsprechend § 6 einzuräumen. Durch schriftliche Aufforderung ist der Auftraggeber berechtigt, vom Auftragnehmer Auskunft über den wesentlichen Vertragsinhalt und die Umsetzung der datenschutzrelevanten Verpflichtungen des Unterauftragnehmers zu erhalten, erforderlichenfalls auch durch Einsicht in die relevanten, datenschutzbezogenen Vertragsunterlagen. § 8 Informationspflichten, Schriftformklausel, Rechtswahl (1) Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung oder Beschlagnahme, durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren. Der Auftragnehmer wird alle in diesem Zusammenhang Verantwortlichen unverzüglich darüber informieren, dass die Hoheit und das Eigentum an den Daten ausschließlich beim Auftraggeber als „verantwortlicher Stelle“ im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes liegen. (2) Änderungen und Ergänzungen dieser Anlage und aller ihrer Bestandteile - einschließlich etwaiger Zusicherungen des Auftragnehmers - bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung und des ausdrücklichen Hinweises darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung dieser Bedingungen handelt. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis. (3) Es gilt deutsches Recht.



§ 9 Vertragsdauer Die Laufzeit dieser Vereinbarung entspricht der Laufzeit des letztbestehenden Hauptvertrages.



Ort, Datum______________________



Ort, Datum_________________________



______________________________ Auftraggeber



__________________________________ Auftragnehmer



Anlage Sage Software GmbH Datensicherungsmaßnahmen gemäß § 9 BDSG, Anlage 9 Folgende Maßnahmen wurden getroffen: Zutrittskontrolle Der allgemeine Zutritt zum Gebäude erfolgt über ein Zutrittskontrollsystem. Besucher müssen sich am Empfang anmelden und dürfen nur in Begleitung die Räumlichkeiten betreten. Der Zutritt zur IT- Abteilung wird über eine Zutrittskontrollanlage gesteuert. Der Zutritt zum Serverraum wird über einen Zutrittskontrollsystem reguliert. Es haben nur ausgewählte Mitarbeiter der IT Zugang. Zugangskontrolle Für die Anmeldung an das Netzwerk ist ein 8stelliges Kennwort erforderlich. Dabei sind Zahlen und Sonderzeichen zu verwenden sowie Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Eine automatische Sperrung des Benutzers erfolgt nach drei falschen Eingaben bei der Benutzeranmeldung. Das Kennwort ist spätestens nach 90 Tagen zu ändern die Aufforderung erfolgt dazu automatisch. Eine Aktivierung des Bildschirmschoners erfolgt automatisch nach 15 Minuten und kann nur wieder über Passworteingabe freigegeben werden. Pro Benutzer ist ein Benutzerstammsatz im Aktiv Directory eingerichtet. Das System wird durch eine Firewall ständig überwacht. Eine Antivirus-Software auf Systemebene und darüber hinaus für das Mail-System ist eine Antivirus-Software je Client installiert. Zugriffskontrolle Die Zugriffskontrolle ist in differenzierten Berechtigungen auf Menü-Ebene eingerichtet. Weitergabekontrolle Eine gesicherte Verbindung über VPN ist möglich. Hierzu werden starke Verschlüsselungsalgorithmen eingesetzt. Alle Tochtergesellschaften sind über eine Standleitung zwischen den Standorten verbunden. Eingabekontrolle Alle Netzwerkan- und -abmeldungen sowie sämtliche Transaktionen (z.B. Neuanlagen, Veränderungen, Löschungen) werden protokolliert. Die Protokolle werden nach 6 Monaten gelöscht. Auftragskontrolle Im Rahmen der Auftragserteilung, erfolgt in Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten nach den Bestimmungen des § 11 BDSG eine Kontrolle beim Auftragnehmer. Alternativ kann auf eine bestehende Zertifizierung im Rahmen eines Datenschutzaudits verwiesen werden, das diesen Aspekt mit berücksichtigt. Verfügbarkeitskontrolle Es wird ein tägliches Backup (Vollsicherung) durchgeführt. Eine getrennte Aufbewahrung der Sicherungsbänder erfolgt im feuerfesten Tresor und getrennten Brandabschnitt. darüber hinaus erfolgt eine Spiegelung der Festplatten. Es wird ein RAID5-Verfahren bei den Festplatten eingesetzt. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV ist vorhanden. Durch den Einsatz der Firewall und der Antivirus-Software für das Mail-System und alle Server, sowie Antivirus-Software je Client wird die Verfügbarkeit sichergestellt. Trennungsgebot Soweit eine getrennte Verarbeitung und Auswertung der Datenbestände erforderlich ist, wird diese entsprechend eingerichtet.



Anlage Sage Software GmbH, IT-Systeme für www.einfachlohn.de in externem Rechenzentrum Datensicherungsmaßnahmen gemäß § 9 BDSG, Anlage 9



Folgende Maßnahmen wurden getroffen: Zutrittskontrolle Zutrittskontrolle erfolgt auf Basis der technischen und organisatorischen Maßnahmen des Rechenzentrumsbetreibers. Diese TOMs können bei der Sage Software GmbH angefordert werden. Zugangskontrolle Für die Anmeldung an das Netzwerk durch Mitarbeiter der Sage Software GmbH und Beauftragter ist ein 8stelliges Kennwort erforderlich. Dabei sind Zahlen und Sonderzeichen zu verwenden sowie Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Eine automatische Sperrung des Benutzers erfolgt nach drei falschen Eingaben bei der Benutzeranmeldung. Das Kennwort ist spätestens nach 90 Tagen zu ändern die Aufforderung erfolgt dazu automatisch. Eine Aktivierung des Bildschirmschoners erfolgt automatisch nach 15 Minuten und kann nur wieder über Passworteingabe freigegeben werden. Die Benutzer (Kunden) wählen Ihr Kennwort frei. Pro Benutzer ist ein Benutzerstammsatz im einfachlohn.de System eingerichtet. Das System wird durch eine Firewall ständig überwacht. Zugriffskontrolle Die Zugriffskontrolle ist in differenzierten Berechtigungen auf System- und Rollen-Ebene eingerichtet. Weitergabekontrolle Eine gesicherte Verbindung über VPN zu Sage Software GmbH ist möglich. Hierzu werden starke Verschlüsselungsalgorithmen eingesetzt. Kundenseitig erfolgt eine gesicherte Verbindung mittels SSL-verschlüsselter Browserverbindung. Eingabekontrolle Die Eingaben in das System werden protokolliert (Stammdatenänderungsprotokoll). Hierbei werden der Nutzer, die Zeit und die Art der Änderungen (alter Wert, neuer Wert) gespeichert. Auftragskontrolle Im Rahmen der Auftragserteilung, erfolgt in Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten nach den Bestimmungen des § 11 BDSG eine Kontrolle beim Auftragnehmer. Alternativ kann auf eine bestehende Zertifizierung im Rahmen eines Datenschutzaudits verwiesen werden, das diesen Aspekt mit berücksichtigt. Verfügbarkeitskontrolle Es wird ein tägliches Backup (Vollsicherung) durchgeführt. Eine getrennte Aufbewahrung der Sicherung erfolgt auf einem getrennten Server im Rechenzentrum. Ferner erfolgt eine Sicherung im IT-System der Sage Software GmbH. Es wird ein RAID5-Verfahren bei den Festplatten eingesetzt. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist vorhanden, insofern wird auf die TOM des Rechenzentrumsbetreibers verwiesen.. Trennungsgebot Soweit eine getrennte Verarbeitung und Auswertung der Datenbestände erforderlich ist, wird diese entsprechend eingerichtet.



























Empfehlen Sie Dokumente
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oder Entfernung personenbezogener Daten 

Unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EuropÃ¤ischen Gerichtshofs, Urteil vom 13.05.2014 Az.: C-. 131/12, widerspreche ich der Indexierung in den ...
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Vereinbarung Ã¼ber die Probefahrt - ADAC 

finanzielles Risiko, denn grundsÃ¤tzlich haftet der Probefahrer fÃ¼r alle ... Fahrzeug versichert ist, wer im Schadensfall die Haftung fÃ¼r SchÃ¤den an dem. Fahrzeug ...
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Vereinbarung Ã¼ber die Anforderungen an die technischen Verfahren ... 

Patienten Ã¼ber die dem Patienten zur VerfÃ¼gung stehende technische Ausstattung, ggf. unter Assistenz, z. B. durch eine Bezugsperson, im Sinne einer Online-.
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VEREINBARUNG Ã¼ber die katholische Seelsorge fÃ¼r Exekutivbeamte ... 

... eine ethisch - moralische Hilfestellung anzubieten, die ihnen helfen kann, ihren ... Taufen derer Kinder, Angebote im Bereich der moralisch â€” ethischen Wei-.
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Vereinbarung 

Webinare sind dabei Inhalte, die von Anwendern Ã¼ber das Internet vermittelt werden. Diese Inhalte werden von anderen ... T1: E-Mail Adresse. T2: Browser- und ...
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Vereinbarung 

die in Anhang 3abgebildeten MaÃŸnahmen treffen. q. 4.2. ÃœberprÃ¼fungen ..... Support-Tickets oder einer E-Mail Anfrage an Webinaris, zur VerfÃ¼gung stellt, wie ...
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Vereinbarung Ã¼ber die EinrÃ¤umung von Nutzungsrechten an einem ... 

das Bankkonto, das er bei iConsultants GmbH hinterlegt hat oder als PayPal-. Ãœberweisung an die hinterlegt E-Mail Adresse. Der Autor teilt Ã„nderungen seines.
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verarbeitung 

Die Webseite www.vantik.com wird von der Vantik GmbH, Wattstrasse 11, 13355 .... https://support.google.com/tagmanager/answer/6103697?hl=de&topic= ...
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Arbeitsrecht KÃ¼ndigung - Vereinbarung Ã¼ber die ... - JD Supra 

01.12.2010 - Aus dem Beschluss des Kassationshofes vom 05.10.2009 folgt, dass, wenn ein Angestellter im Rahmen des vorgenannten Art. 82 Â§ 3.
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Page 1 VEREINBARUNG ÃœBER DIE BETEILIGUNG DER ... 

Erfahrungshintergrund der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zur .... fÃ¼r zweckmÃ¤ÃŸig halten, wird hinsichtlich der Kosten fÃ¼r die TÃ¤tigkeit der Mit- ...
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1.3. Interkantonale Vereinbarung Ã¼ber die ... - Edudoc CH 

25.10.2007 - a. die SonderpÃ¤dagogik ist Teil des Ã¶ffentlichen Bildungsauf- trages; b. integrative LÃ¶sungen sind separierenden LÃ¶sungen vorzu- ziehen ...
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Vereinbarung 

Business Center, Al Shmookh Building UAQ Free Trade Zone, Floor 1 Umm Al ... Der Auftragnehmer stellt seinen Kunden die Online-Plattform Webinaris zur ..... auf anderen Wegen, wie beispielsweise im Rahmen eines Support-Tickets oder.
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protokoll ber die verhandlungen des landraths im 

You are entirely free to find, use and download, so there is no cost at all. protokoll ber die ... Edition, Puppet Programs No 2 29 Puppet Scripts For Children, Question ... Our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient ...
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Sie befreien die Daten 

22.03.2016 - SN, APA. Flirt im Auto endete mit. Baseballschläger-Angriff. WELS. .... das den Export von Kriegsgeräten genehmigt, liefert keine Zahlen zu.
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die entscheidungshilfe hinweise zur vereinbarung ... AWS 

This Die Entscheidungshilfe Hinweise Zur Vereinbarung Nach 2 Goz Ausgewahlte Positionen Aus Bema Und Goz. Im Vergleich Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information,
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Verarbeitung von Fernerkundungsdaten zur automatisierten ... - Die GIL 

2.1 Technischer und wirtschaftlicher Nutzen. In den Bereichen ... 2.2 Technische Umsetzung. Als Grundlage der ... tragsstabilen Zonen definiert. Dabei werden ...
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Vereinbarung - Bildungsketten 

der Beratung nach Â§Â§ 29 und 30 SGB III und der Ausbildungsvermittlung nach ..... Coaching und Fallmanagement werden von den QuABB-Beratern Probleme.
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ber die Aspergillus 

... hat Herr Prof. L e b e r im Sitzungsberieht der ophthalm. Gesellschaft ffir 1897 ver6ffentlicht. ..... leieht fieberte. Es hat sieh vielldcht um einen Herpes febrilis.
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Ãœber die Zeit 

machen. Wie Relikte, Metaphern oder Erinner- ungsstÃ¼cke werden alltÃ¤glich Gegen- stÃ¤nde aus dem Kontext ihrer Norma- litÃ¤t und ProfanitÃ¤t gerissen, machen.
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Vereinbarung Ã¼ber die AbiturprÃ¼fung fÃ¼r NichtschÃ¼lerinnen und ... - KMK 

13.09.1974 - 3.2 Die SchulbehÃ¶rden kÃ¶nnen diesen FÃ¤cherkatalog einschrÃ¤nken oder ihn um FÃ¤- cher erweitern, die auch an den Ã¶ffentlichen gymnasialen ...
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Ãœber die Autorin 

978-3-99070-295-6 (e-Book). Printed in ... of L-O-V-E. If you can't smile and say yes (please don't cry and say no) ______ 7 ... What is this thing called Love?
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die handlungsform der interinstitutionellen vereinbarung by florian 

This Die Handlungsform Der Interinstitutionellen Vereinbarung By Florian Von Alemann PDF on the files/S3Library-8ccea-41976-6106a-068a8-2470a.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for
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Ã¼ber die Gletscherspalten Ã¼ber die GletscherbrÃ¼cke 

Page 1. Ã¼ber die Gletscherspalten Ã¼ber die GletscherbrÃ¼cke. Page 2.
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00_Teilnahme-Vereinbarung Werbefeld.FH10 

Die Wartung und die technische Instandhaltung der Anlage/n sind in der Jahres-TeilnahmegebÃ¼hr enthalten. Stellt der Teilnehmer eine StÃ¶rung an der Anlage/n ...
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